5.8 Unterbringungssatzung

Satzung der Landeshauptstadt Dresden fiir die Un-
terbringung besonderer Bedarfsgruppen

(5.8 Unterbringungssatzung)
vom 10. April 2025

Veréffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. e35-04-2025 vom 24. April 2025

Auf Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Marz 2018, SachsGVBI., S. 62, zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SachsGVBI. S. 500) geandert worden
ist, der §§ 1, 2, 9 und 10 Sachsisches Kommunalabgabengesetz (SachsKAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Marz 2018 (SachsGVBI. S. 116), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SachsGVBI. S. 876) gedndert worden
ist, des § 12 Abs. 1 Sachsischen Polizeibehérdengesetzes (SachsPBG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 358, 389), des § 3 Abs. 4 des
Gesetzes zur Aufnahme und Unterbringung von Flichtlingen im Freistaat Sachsen
(Sachsisches Flichtlingsaufnahmegesetz — SachsFIGAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 2007 (SachsGVBI. S. 190), das zuletzt durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2018, SachsGVBI. S. 782, gedndert worden ist, sowie des § 5
Abs. 1 des Sachsischen Gesetzes (iber die Eingliederung von Spataussiedlern und zur
Durchfliihrung des Bundesvertriebenengesetzes sowie anderer Kriegsfolgengesetze
(Sachsisches Spataussiedlereingliederungsgesetz (SachsSpAEG) in der Fassung vom
28. Februar 1994 (SachsGVBI. S. 359), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom
26. April 2018, SachsGVBI. S. 198, gedndert worden ist, hat der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Dresden in seiner Sitzung am 10. April 2025 folgende Satzung beschlossen:
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Abschnitt | Zweckbestimmung und Arten von Unterbringungseinrichtungen

§1 Zweckbestimmung, Personenkreise

(1) Die Landeshauptstadt Dresden halt in Erfillung ihrer Aufgabe als Ortspolizeibehor-
de, untere Eingliederungs- und Unterbringungsbehorde sowie als Tragerin der Sozial-
hilfe Ubergangswohnheime, Gewiahrleistungswohnungen, Wohnungen zur Unterbrin-
gung infolge des Auftretens hoherer Gewalt und sonstige Unterkiinfte fiir die
voribergehende Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen als 6ffentliche Einrich-
tungen vor. Die Landeshauptstadt Dresden kann sich in Erfillung der gesetzlich tiber-
tragenen Aufgabe Dritter bedienen.

(2) Zum Personenkreis der besonderen Bedarfsgruppen im Sinne von § 1 Abs. 1 dieser
Satzung (Nutzerin/Nutzer) zdhlt insbesondere

a) der Personenkreis, der unfreiwillig wohnungslos ist und daher gemaR §§ 2,
12 des Sachsischen Polizeibehdrdengesetzes (SachsPBG - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. Mai 2019, SachsGVBI. S. 358, 389), zur Abwen-
dung von Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung unterzubrin-
gen ist,

b) derin § 5 Nr. 4 des Sachsischen Gesetzes zur Aufnahme und Unterbringung
von Fliichtlingen im Freistaat Sachsen (Sachsisches Fliichtlingsaufnahme-
gesetz — (SachsFIGAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni
2007 (SachsGVBI. S. 190), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom
14. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 782) gedndert worden ist) genannte Per-
sonenkreis,

c) derin § 1a des Sachsischen Gesetzes lber die Eingliederung von Aussiedlern
und zur Durchfiihrung des Bundesvertriebenengesetzes sowie anderen
Kriegsfolgegesetzen (Sachsisches Spataussiedlereingliederungsgesetz
(SachsSpAEG) in der Fassung vom 28. Februar 1994 (SachsGVBI. S. 359), das
zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SachsGVBI. S. 198)
gedndert worden ist) genannte Personenkreis,

d) derin §5 Nr. 6 des Sachsischen Gesetzes zur Aufnahme und Unterbringung
von Flichtlingen im Freistaat Sachsen (SachsFIGAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 2007 (SachsGVBI. S. 190), das zuletzt durch
Artikel 15 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SachsGVBI. S. 782) geédn-
dert worden ist) genannte Personenkreis,
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e) der Personenkreis, der dem Grunde nach anspruchsberechtigt auf Leistung-
en nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBI. | 2022 Nr.54, S. 2601), das zu-
letzt durch Artikel 15 G. v. 08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152 gedndert worden
ist), sowie

f) der Personenkreis, welcher wegen der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
infolge der Anerkennung der Fliichtlingseigenschaft, der Anerkennung der
Asylberechtigung, der Anerkennung als subsididr Schutzberechtigter oder
des Vorliegens eines Abschiebungsverbotes nach den § 60 Abs. 5 oder 7 des
Aufenthaltsgesetzes ((AufenthG —in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Februar 2008 (BGBI. | S. 162), das zuletzt durch Artikel 3 G. v.
08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152 geandert worden ist) aus dem Leistungsbe-
zug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBI. | 2022 Nr.54, S. 2601), das zu-
letzt durch Artikel 15 G. v. 08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152 gedndert worden
ist), ausscheidet und fiir einen voriibergehenden Zeitraum migrationsbe-
dingt bis zur Anmietung von eigenem Wohnraum in einer Einrichtung zur
Unterbringung von Asylsuchenden untergebracht wird. Der vorgenannte
Satz gilt entsprechend fiir Personen, welche in Folge des Familiennachzugs
nach Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und gemeinsam
mit bereits zugewiesenen Familienangehorigen untergebracht werden.

§2 Arten von Unterbringungseinrichtungen
(1) Unterbringungseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind:

a) Ubergangswohnheime (§ 3)

b) Gewahrleistungswohnungen (§ 4)

¢) Wohnungen zur Unterbringung infolge des Auftretens hoherer Gewalt (§ 5)

d) Wohnungen und sonstige Unterkiinfte zur Unterbringung auBerhalb von
Ubergangswohnheimen (§ 6)

(2) Die unter Absatz 1 genannten Unterbringungseinrichtungen kdnnen durch die Lan-
deshauptstadt Dresden oder einer/einem von ihr beauftragten Dritten betrieben wer-
den.
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§3 Unterbringung in Ubergangswohnheimen

(1) Als Ubergangswohnheime dienen Raumlichkeiten in Gemeinschaftsunterkiinften,
welche zum Zwecke der Unterbringung der in § 1 Abs. 2 der Satzung genannten Perso-
nenkreise vorgehalten werden.

(2) Innerhalb der Ubergangswohnheime werden Notschlafstellen zur Unterbringung
aullerhalb der Sprechzeiten des Sozialamtes der Landeshauptstadt Dresden vorgehal-
ten.

§4 Unterbringung in Gewahrleistungswohnungen

(1) Als Gewahrleistungswohnungen gelten Wohnungen, die zum Training mietertypi-
scher Pflichten und zur Reintegration in den allgemeinen Wohnungsmarkt dem Per-
sonenkreis nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a) der Satzung zur Verfligung gestellt werden.

(2) Bei Auszug aus einer Gewahrleistungswohnung erhalt die Nutzerin/der Nutzer eine
Bescheinigung des Sozialamtes liber die Begleichung der Gebilihrenschuld, sofern diese
getilgt wurde. Diese Bescheinigung dient bei der Vermittlung in eigenen Wohnraum zur
Vorlage bei der Vermieterin/dem Vermieter (analog Mietschuldenfreiheitsbescheini-

gung).

§5 Unterbringung infolge des Auftretens hoherer Gewalt

(1) Zur Abwendung von Wohnungslosigkeit infolge hoherer Gewalt, ausgenommen sind
GroRschadensereignisse und Katastrophen, halt die Landeshauptstadt Dresden in ge-
eignetem Umfang Wohnraum vor.

(2) Innerhalb der Sprechzeiten erfolgt die Zuweisung durch das Sozialamt. Hierzu haben
sich die Betroffenen in den Dienstrdumen einzufinden. AuRRerhalb der Sprechzeiten des
Sozialamtes erfolgt die Unterbringung durch das Brand- und Katastrophenschutzamt.
Die Betroffenen haben sich zu den ndchstmaglichen Sprechzeiten in den Dienstraumen
des Sozialamtes einzufinden.

§6 Unterbringung in Wohnungen und sonstigen Unterkiinften auBerhalb von
Ubergangswohnheimen

(1) Als sonstige Unterkiinfte gelten Objekte, die durch die Landeshauptstadt Dresden
angemietet werden oder in ihrem Eigentum stehen und der Unterbringung dienen oder
durch einen Dritten fiir den Nutzungszweck zur Verfligung gestellt werden.
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend fiir Wohnungen, die zum Zwecke der Unterbringung fir
die Personenkreise nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b) bis f) der Satzung zur Verfliigung ge-
stellt werden.

Abschnitt Il Benutzungsverhaltnis

§7 Art, Beginn und Dauer des Benutzungsverhaltnisses

(1) Das Benutzungsverhaltnis ist 6ffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch
auf Aufnahme in eine bestimmte Unterbringungseinrichtung oder in Rdume bestimm-
ter Art und GrolRRe aufgrund dieser Satzung besteht nicht. Das Benutzungsverhaltnis
wird durch Verwaltungsakt (Zuweisung) begriindet, der mit Nebenbestimmungen, ins-
besondere solchen nach § 16 Abs. 2 der Satzung, versehen werden kann. Das Benut-
zungsverhaltnis beginnt spatestens mit dem in der Zuweisung ausgewiesenen Aufnah-
medatum fur Unterbringungseinrichtungen nach § 3 Abs. 1, § 4 und § 6 der Satzung.
Abweichend davon beginnt das Benutzungsverhaltnis in Unterbringungseinrichtungen
nach § 3 Abs. 2 und § 5 der Satzung mit dem Tag der Aufnahme.

(2) Die Zuweisung hat voribergehenden Charakter und wird befristet begriindet. Lie-
gen die Benutzungsvoraussetzungen nach Ablauf der Befristung weiterhin vor und
wurde der Nachweis zur Begleichung der bisherigen Gebihrenschuld durch die Nutze-
rin/den Nutzer erbracht, kann die Zuweisung befristet fortgefiihrt werden. Abweichen-
de Regelungen kénnen durch das Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden im Einzelfall
oder flr bestimmte Personenkreise vorgenommen werden.

(3) Vor Aufnahme hat der Nutzer/die Nutzerin von sich aus auf etwaige Gefahrdungen
anderer Nutzer/-innen, insbesondere durch ansteckende Krankheiten, hinzuweisen.
Unbeschadet hiervon kann das Sozialamt bei konkreten Anhaltspunkten vor der Auf-
nahme den Nachweis durch ein drztliches Zeugnis verlangen, dass Bedenken gegen-
Uber der Benutzung der Einrichtung nicht bestehen.

§8 Ende des Benutzungsverhiltnisses und Umsetzung

(1) Will die Nutzerin/der Nutzer das Benutzungsverhaltnis vorfristig beenden, hat sie/er
dies rechtzeitig, spatestens einen Tag vor Beendigung, gegeniiber dem Sozialamt anzu-

zeigen. Fiir den Personenkreis nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d) der Satzung ist vor Beendi-

gung des Nutzungsverhaltnisses die Genehmigung des Sozialamtes einzuholen.

(2) Das Benutzungsverhaltnis soll durch die Landeshauptstadt Dresden beendet wer-
den, wenn die Nutzerin/der Nutzer
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e)
)

g)

h)

i)
j)

k)

keine Hilfebedurftigkeit/Notlage mehr aufweist,

aus gesundheitlichen Griinden nicht in einer Unterbringungseinrichtung
verbleiben kann,

die Unterbringungseinrichtung nicht am Tage der Zuweisung bezieht,

die ihr/ihm zugewiesene Unterbringungseinrichtung nicht bewohnt bzw.

nur zur Aufbewahrung ihres/seines Hausrates verwendet,

die Unterbringungseinrichtung nicht ausschlieBlich zu Wohnzwecken nutzt,
wiederholt Anlass zu Konflikten gibt, die zur Beeintrachtigung oder Gefahr-
dung anderer Personen fiihren und diese Konflikte nicht auf andere Weise
zu beseitigen sind,

mit der Begleichung von Gebiihrenschulden in Héhe der flr zwei Monate an-
fallenden Benutzungsgebiihren im Rickstand ist und wiederholt keine frist-
gemallen Geblhrenzahlungen festgestellt wurden,

den Bezug einer ihr/ihm durch das Sozialamt angebotenen und nach GroRe,
Ausstattung und Mietpreis angemessenen und zumutbaren Wohnung ab-
lehnt oder die Anmietung von reguldarem Wohnraum schuldhaft verwirkt,
die Unterbringung durch arglistige Tauschung erreicht hat,
Sachbeschaddigungen an der Unterbringungseinrichtung, der Ausstattung,
den Anlagen oder den zum Gebrauch liberlassenen Gegenstanden vornimmt
oder

Tiere in die Einrichtung einbringt und diese nach Aufforderung nicht entfernt.

(3) Die Umsetzung der Nutzerin/des Nutzers in eine andere Unterbringungseinrichtung
ist auch ohne deren/dessen Einwilligung insbesondere dann maoglich, wenn

a)

d)

e)
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die bisherige Unterkunft aufgelost oder im Zusammenhang mit Abriss-, Um-
bau-, Erweiterungs- oder InstandsetzungsmaBnahmen sowie aus Umstanden,
die eine Gesundheitsgefahrdung der Nutzerin/des Nutzers nicht ausschlieRen
(insbesondere Schadlingsbefall), ganz oder teilweise gerdumt werden muss,
innerhalb der bestehenden Unterbringungseinrichtungen Umstrukturie-
rungen notwendig sind,

die Nutzerin/der Nutzer Anlass zu Konflikten gibt, die zu einer Beeintrachti-
gung oder Gefahrdung anderer Personen fiihren und diese Konflikte nicht
auf andere Weise zu beseitigen sind,

die Nutzerin/der Nutzer die mit ihr/ihm im Hilfeplan vereinbarten Betreu-
ungsangebote und die sich daraus ergebenden Mitwirkungspflichten nicht

im erforderlichen Umfang wahrnimmt oder ganz verweigert oder
Sachbeschadigungen an der Unterbringungseinrichtung, der Ausstattung, den
Anlagen oder den zum Gebrauch liberlassenen Gegenstanden vornimmt.
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(4) Das Sozialamt kann befristet oder dauerhaft ein Hausverbot fiir einzelne Unter-
bringungsobjekte aussprechen, sofern von der Nutzerin/dem Nutzer Beeintrachtigun-
gen oder Gefahren fir andere Nutzer/-innen oder das Personal der Unterbringungsein-
richtung ausgehen oder die Nutzerin/der Nutzer Anhaltspunkte zu Konflikten gibt, die
nachhaltig den Hausfrieden storen.

(5) Bei Umsetzung in eine andere Unterbringungseinrichtung, Beendigung des Benut-
zungsverhaltnisses oder der Aussprache von Hausverboten haben die Nutzer/-innen
die Unterkunft von personlichen Gegenstanden berdaumt und besenrein zu Gbergeben.
Alle Schlissel, auch etwaige auf eigene Kosten nachgefertigte, sind der/dem beauf-
tragten Dritten oder dem Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden zu ibergeben. Die
Nutzerin/der Nutzer haftet fur alle Schaden, die der Landeshauptstadt Dresden oder
einer/einem von ihr beauftragten Dritten oder einer Benutzungsnachfolgerin/einem
Benutzungsnachfolger aus der Verletzung dieser Pflicht entstehen.

Abschnitt Ill Allgemeine Bestimmungen zur Benutzung

§9 Weisungsrecht, Betretungsrecht

(1) Die Nutzerin/der Nutzer hat den Anforderungen dieser Satzung und den darauf ba-
sierend ergehenden Weisungen des Sozialamtes der Landeshauptstadt Dresden und
der/des beauftragten Dritten, welcher/welchem die Aufgaben durch das Sozialamt
Ubertragen werden, nachzukommen. Die Nutzerin/der Nutzer ist zur Einhaltung der
Hausordnung, der Wahrung des Hausfriedens und zur Riicksichtnahme gegeniiber an-
deren Nutzerinnen/Nutzern verpflichtet.

(2) Die mit den Aufgaben der unteren Unterbringungsbehérde in der Landeshauptstadt
Dresden betrauten Mitarbeiter/-innen und die/der in diesem Rahmen beauftragte Drit-
te sind grundsatzlich berechtigt, die Raumlichkeiten der Nutzerin/des Nutzers zu betre-
ten. Das Betretungsrecht besteht fiir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial-
amtes der Landeshauptstadt Dresden auch ohne vorherige Ankiindigung. Fir seitens
des Sozialamtes beauftragte Dritte gilt Satz 2 bei Vorliegen von Gefahr im Verzug ent-
sprechend.
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§10 Mindestanforderungen an die Unterbringung, Einbringen von Sachen

(1) Die Unterbringung der Benutzer richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift des
Sachsischen Staatsministeriums des Innern Gber die Mindestempfehlungen zu Art,
GrolRe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkiinften (VwV Unterbringung) vom 24.
April 2015 (SachsABI. 2015, S. 692) in der jeweils geltenden Fassung. Ausnahmen und
Abweichungen kdnnen vom Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden bestimmt wer-
den.

(2) Der Nutzerin/dem Nutzer ist nur die Mitnahme von Handgepack in die Unterbrin-
gungseinrichtung gestattet. Ausnahmen hiervon bedurfen der schriftlichen Genehmi-
gung des Sozialamtes der Landeshauptstadt Dresden oder des/der beauftragte/-n Drit-
te/-n. § 15 der Satzung gilt entsprechend.

(3) Gegenstande, welche ohne die Genehmigung nach Absatz 2 in die Unterbringungs-
einrichtungen eingebracht werden, kdnnen beschlagnahmt und umgehend verwertet
bzw. durch die Landeshauptstadt Dresden oder einer/eines von ihr beauftragten Drit-
ten auf Kosten der Verursacherin/des Verursachers entsorgt werden, sofern die Nutze-
rin/der Nutzer diese nicht nach vorherigen Aufforderung beraumt.

(4) Bei Beendigung des Aufenthaltes sollen zuriickgebliebene Gegenstdande einen Mo-
nat in Verwahrung der Landeshauptstadt Dresden oder einer/eines von ihr beauftrag-
ten Dritten genommen werden. Nach Ablauf des Monats ist die/der beauftragte Dritte
berechtigt die Gegenstidnde zu entsorgen oder sie einer anderweitigen Verwertung zu-
zufihren. Sofern die Landeshauptstadt Dresden die Unterbringungseinrichtung selbst
betreibt, kann sie die Verwertung der Sachen, auch durch Versteigerung, nach MaRga-
be des Sachsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SachsVwVG — in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. April 2024 (SachsGVBI. S. 396)) anordnen. Ist eine Ver-
wertung nicht moglich, kdnnen die Sachen einem gemeinnitzigen Zweck zugefiihrt o-
der auf Kosten der/des Benutzenden entsorgt werden.

(5) Die Nutzerin/der Nutzer ist verpflichtet, in den Unterbringungseinrichtungen gefun-
dene fremde Gegenstdnde an den/die beauftragte/-n Dritte/-n oder dem Sozialamt der
Landeshauptstadt Dresden zu tibergeben.

§11 Tierhaltung
(1) Das Halten von Tieren ist in den Unterbringungseinrichtungen nicht gestattet.

(2) Entfernt eine Nutzerin/ein Nutzer ein gehaltenes Tier nach Aufforderung nicht in
angemessener Frist, ist die/der beauftragte Dritte berechtigt, die Unterbringung des
Tieres in einem Tierheim auf Kosten der Nutzerin/des Nutzers zu veranlassen.
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(3) Abweichend von Absatz 1 kann das Sozialamt das Halten eines Blindenfiihr-, Be-
hindertenbegleit-, Assistenz- oder Signalhundes in einer Unterbringungseinrichtung
widerruflich genehmigen, soweit dies im Einzelfall fir ein selbstbestimmtes Leben der
unterzubringenden Person erforderlich ist. Darliber hinaus kann das Sozialamt das
Halten eines Haustieres in einer Unterbringungseinrichtung im Einzelfall, insbesonde-
re aus psychosozialen Griinden, widerruflich genehmigen, sofern die entsprechende
Unterbringungseinrichtung fur die Haltung geeignet ist und dadurch keine Beeintrach-
tigung Anderer, insbesondere weiterer Nutzer/-innen erfolgt und belegungswirt-
schaftliche Belange hierdurch keine Beeintrachtigung erfahren. Das Halten eines ge-
fahrlichen Hundes im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Bevolkerung
vor gefahrlichen Hunden (GefHundG in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
August 2000 (SachsGVBI. S. 358), das am 11. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 358) gedndert
worden ist), ist nicht genehmigungsfahig, sofern die Gefahrlichkeit des Hundes im
Einzelfall festgestellt oder die gesetzliche Gefahrlichkeitsvermutung im Einzelfall nicht
widerlegt worden ist. Ein Anspruch auf eine Genehmigung nach Satz 2 besteht nicht.
Die Benutzungsordnung fiir die Hundehaltung in der Unterbringungseinrichtung wird
gesondert vom Sozialamt festgelegt.

§12 Umgang mit Unterbringungseinrichtungen und Veranderungen

(1) Die Nutzerin/der Nutzer haben die Unterbringungseinrichtung und die Ausstattung
sowie die Anlagen und die zum Gebrauch Uberlassenen Gegenstande pfleglich und
schonend zu behandeln.

(2) Der Nutzerin/dem Nutzer der Unterbringungseinrichtungen sind Verdanderungen
jeglicher Art an der Unterbringungseinrichtung, der Ausstattung, den Anlagen oder
den zum Gebrauch Uberlassenen Gegenstanden nur nach vorheriger schriftlicher Ge-
nehmigung der Landeshauptstadt Dresden oder der/des beauftragten Dritten gestat-
tet. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen und jederzeit widerru-
fen werden. Die Nutzerin/der Nutzer haftet fiir Schaden, die aufgrund von
Veranderungen an der Unterbringungseinrichtung, der Ausstattung, den Anlagen oder
den zum Gebrauch Uiberlassenen Gegenstanden entstehen und stellt die Landeshaupt-
stadt Dresden von Anspriichen Dritter frei.

(3) Werden von der Nutzerin/dem Nutzer ohne Zustimmung der Landeshauptstadt
Dresden oder der/des beauftragten Dritten Veranderungen vorgenommen, hat die
Nutzerin/der Nutzer nach Aufforderung den urspriinglichen Zustand wiederherzustel-
len. Kommt die Nutzerin/der Nutzer dieser Aufforderung nicht nach, kdnnen die Ver-
anderungen auf Kosten der verursachenden Nutzerin/des verursachenden Nutzers zur
Herstellung des friiheren Zustandes beseitigt werden.
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Abschnitt IV Finanzierung und Benutzungsgebiihren

§13 Finanzierung drittbetriebener Unterbringungseinrichtungen

(1) Bedient sich die Landeshauptstadt Dresden bei der Erfiillung der ihr obliegenden
gesetzlichen Pflichtaufgabe einer/eines Dritten, zahlt sie an diese/diesen flir Unterbrin-
gungseinrichtungen nach § 3 dieser Satzung einen Kostensatz je belegtem Platz und
Tag auf Grundlage eines geschlossenen Betreibervertrages. Der Kostensatz enthélt die
Kosten der Unterbringung.

(2) Der jeweilige Kostensatz wird einrichtungsspezifisch in einem standardisierten Ver-
fahren unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ermit-
telt. Er enthalt die zum Betrieb der Unterbringungseinrichtung notwendigen Kosten.

§14 Entstehung, Erhebung, Filligkeit und Hohe der Benutzungsgebiihren

(1) Fur die Benutzung der Unterbringungseinrichtungen werden Benutzungsgebiihren
unter Beachtung von § 10 des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes ((SachsKAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Méarz 2018 (SachsGVBI. S. 116), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SachsGVBI. S. 876) gedndert
worden ist) erhoben. Die Geblihrenpflicht entsteht mit Beginn des Benutzungsverhalt-
nisses nach § 7 Absatz 1 Satz 3. Sie endet mit dem Tag der ordnungsgemaRen Riickgabe
der benutzten Raumlichkeiten und der dem Benutzenden iberlassenen Gegenstdande
(insbesondere ausgehandigte Schlissel) an die Landeshauptstadt Dresden oder ei-
ner/einen beauftragten Dritten. Sie endet spatestens mit dem in der Abmeldebestati-
gung ausgewiesenen Datum.

(2) Fur die Nutzung von Unterbringungseinrichtungen wird eine Benutzungsgebiihr je
Person und Monat der Unterbringung erhoben. Die Hohe richtet sich nach dem als An-
lage 2 beigefiigten Gebihrenverzeichnis, welches Bestandteil dieser Satzung ist. Be-
steht die Geblihrenpflicht nach Absatz 1 nicht fir alle Tage eines Monats, erfolgt eine
anteilige Bemessung fiir den gebiihrenpflichten Zeitraum, wobei der Monat mit 30 Ta-
gen berechnet wird. Bei der Bemessung der Gebihren gelten der Tag des Einzuges und
der Tag des Auszuges jeweils als ein voller Tag.
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(3) Mit Erhebung einer Benutzungsgebihr wird diejenige/derjenige, die/der durch das
Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden in eine Unterbringungseinrichtung zugewie-
sen oder in ihr aufgenommen wurde, zum Abgabenschuldner. Fiir minderjahrige Nut-
zerinnen/Nutzer sind die Personensorgeberechtigten gebiuhrenpflichtig. Im Falle der
GebihrenermaRigung nach § 14a haften die volljahrigen Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft im Sinne des §§ 7 Absatz 3, Absatz 3a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB I
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094), das zu-
letzt durch Artikel 4 G. v. 08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152) gedndert worden ist) als Ge-
samtschuldner. Im Falle der Gebihrenermafigung nach § 14b haften die volljahrigen
Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft als Gesamtschuldner.

(4) Die Benutzungsgebiihr wird durch einen Gebilihrenbescheid festgesetzt. Die Benut-
zungsgebihr ist zehn Tage nach Zugang des Gebiihrenbescheides fallig. Abweichende
Regelungen zugunsten der Nutzerin/des Nutzers konnen durch Bescheid geregelt wer-
den.

§14a  Befreiung und ErmadBigung der Benutzungsgebiihren fiir den Personenkreis
nach § 1 Abs. 2 lit. e

(1) Soweit eine untergebrachte Person im Rahmen des Asylbewerberleistungsrechts
Leistungen der Unterkunft als Sachleistung erhalt und die Landeshauptstadt Dresden
sich gegentiber der Nutzerin/dem Nutzer zur Kosteniibernahme verpflichtet hat, ist
sie/er von der Gebuhrenpflicht nach § 14 Abs. 2 ganz oder teilweise befreit. Die Gebuh-
renbefreiung endet mit dem Wegfall der tatbestandlichen Voraussetzungen zur Ge-
wahrung der Sachleistung nach Asylbewerberleistungsrecht. Die Satze 1 und 2 gelten
fiir Personen in sozialversicherungspflichtiger Erwerbstatigkeit mit der MaRgabe, dass
bei der Berechnung des Umfanges der Kostenbeteiligung anstelle der Hohe der Gebihr
nach § 14 Absatz 2 Satz 2 fiir die jeweilige Haushaltsgemeinschaft im Sinne § 2 Absatz 1
AsylblLG, §§ 20, 39 Sozialgesetzbuch Zwolftes Buch (SGB Xll in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Dezember 2003 (BGBI. | S. 3022, 3023), das zuletzt geandert
durch Artikel 7 G. v. 08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152) gedandert worden ist) die Belas-
tungsgrenze nach Absatz 2 als Hochstwert Anwendung findet.

Die ErmaRigung der Gebliihr nach Satz 3 stellt eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Dresden im Sinne des § 2 Absatz 1 SachsGemO dar. Zur Inanspruchnahme
der Gebihrenbefreiung nach Satz 3 ist die erwerbstatige untergebrachte Person ver-
pflichtet, das Einkommen aus einer bestehenden sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigung gegeniiber dem Sozialamt Dresden durch Vorlage von geeigneten Unterla-
gen (Arbeitsvertrag und Lohnbescheinigung) nachzuweisen. Personen, welche zum
Ersatz der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 7 Absatz 1 Satz 3 AsylbLG ver-
pflichtet sind, unterliegen nicht der Geblhrenpflicht im Sinne dieser Satzung. Die Re-
gelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 AsylbLG wird durch diese Satzung nicht berihrt.
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(2) Fur Personen mit sozialversicherungspflichtiger Erwerbstatigkeit gilt fir die Kosten-
beteiligung nach Absatz 1 Satz 3 ein Hochstwert, welcher sich — nach Maligabe der Sat-
ze 2 bis 4 — aus den aktuell geltenden Richtwerten des schliissigen Konzeptes fiir die
Bruttokaltmiete (vgl. Beschlusses des Dresdner Stadtrates vom 30. Mai 2013,
V2195/13) sowie einem angemessenen Betrag fir Heizkosten auf Basis des jeweils ak-
tuellen Bundesheizkostenspiegels ergibt. Als Basiswert fiir die Bruttokaltmiete gilt
hierbei der sich aus der GroRRe der Haushaltsgemeinschaft ergebende Richtwert nach
dem schliissigen Konzept. Als Basiswert fiir die Heizkosten gelten die — nach dem Bun-
desheizkostenspiegel fir den Energietrager ,,Fernwarme®, einer Wohnflache des Ge-
baudes im Bereich von 251 — 500 m? und der Verbrauchskostenkategorie ,,erh6ht” be-
zogen auf die nach IV. Nr. 1 lit. a der Forderrichtlinie des Sachsischen
Staatsministeriums fiir Regionalentwicklung zur Forderung der Schaffung von miet-
preis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (FRL gebundener Mietwohnraum —
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. April 2021) nach der jeweiligen Haus-
haltsgroRe angemessenen Wohnflache — kalkulatorisch auf einen Monat entfallenden
Kosten.

In Abhangigkeit der konkreten Unterbringungsform der Nutzerin/des Nutzers ergibt sich:

1. im Falle der Unterbringung in Einrichtungen nach §§ 3 Absatz 1, 6 Absatz 1
[Ubergangswohnheim] dieser Satzung — ein Héchstwert in Héhe von 50 vom Hun-
dert der Summe aus den Basiswerten fiir die Bruttokaltmiete und Heizkosten und

2. im Falle der Unterbringung in einer Einrichtung nach § 6 Absatz 2 [Wohnung]
dieser Satzung — ein Hochstwert in Hohe von 70 vom Hundert der Summe aus den
Basiswerten flr die Bruttokaltmiete und Heizkosten.

(3) Personen in Ausbildung, fir die auf Grund der Regelungen § 2 Absatz 1 AsylblLG, §
22 Absatz 1 Satz 1 SGB Xll ein Ausschluss vom Leistungsbezug nach dem AsylbLG gilt,
sind insoweit von der Gebihrenpflicht nach § 14 Abs. 2 ganz oder teilweise befreit, als
dass ihnen bei Nichtberiicksichtigung des vorgenannten Leistungsausschlusses Leis-
tungen der Unterkunft als Sachleistung nach dem AsylbLG zustiinden.

Die in Absatz 2 dieser Satzung geregelte Belastungsgrenze fir erwerbstatige Nutzer/-
innen findet in diesem Rahmen entsprechende Anwendung. Die S&dtze 1 und 2 gelten mit
der Maligabe, dass, sofern im jeweiligen Einzelfall ein Anspruch auf eine der in § 22 Ab-
satz 1 SGB Xl genannten Leistungen besteht, der in diesem Rahmen zur Deckung von
Unter-kunftskosten vorgesehene Betrag zweckgebunden fiir die Kostenbeteiligung an
der Benutzungsgebiihr zu berlicksichtigen ist. Satz 3 gilt entsprechend fiir Personen in
Ausbildung, fir welche kein Leistungsausschluss fiir die Leistungen nach dem AsylblLG
nach den Regelungen § 2 Absatz 1 AsylbLG, § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB Xl besteht.
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Die Gebihrenbefreiung nach den Satzen 1 und 2 stellt eine freiwillige Leistung der
Landeshauptstadt Dresden im Sinne des § 2 Absatz 1 SachsGemO dar. Zur Inanspruch-
nahme der Geblihrenbefreiung nach den Satzen 1 und 2 ist die jeweils untergebrachte
Person verpflichtet, ihre Anspriiche auf die in § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB XIl genannten
Leistungen gegenliber dem zustandigen Leistungstrager geltend zu machen und in die-
sem Rahmen ihren Mitwirkungspflichten nach den Regelungen der §§ 60 ff. SGB | voll-
umfanglich nachzukommen und dieses auf Anforderung gegeniliber dem Sozialamt der
Landeshauptstadt Dresden in geeigneter Weise nachzuweisen.

§14b  ErmaRigung der Benutzungsgebiihren fiir die iibrigen Personenkreise
nach § 1 Abs. 2

(1) Fir Personen mit sozialversicherungspflichtiger Erwerbstatigkeit oder mit Bezug
einer Erwerbsminderungs- oder Altersrente wird fiir die Nutzung von Unterbringungs-
einrichtungen in Abweichung der Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 dieser Sat-
zung eine Benutzungsgebiihr je Bedarfsgemeinschaft und Monat erhoben. Als Gebliih-
rensatz gilt in diesem Falle der Hochstsatz der sich in entsprechender Anwendung der
Regelung aus § 14a Abs. 2 dieser Satzung ergibt, wobei die Regelung aus § 14a Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 in diesem Zusammenhang auch fir die Unterbringung in einer Gewahrleis-
tungswohnung nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung entsprechende Anwendung findet. Zur
Inanspruchnahme der Gebihrenbefreiung oder -reduzierung nach diesem Absatz ist
die erwerbstatige untergebrachte Person verpflichtet, das Einkommen aus einer beste-
henden sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung gegenliber dem Sozialamt der
Landeshauptstadt Dresden durch Vorlage von geeigneten Unterlagen (Arbeitsvertrag
und Lohnbescheinigung) nachzuweisen.

(2) Personen in Ausbildung, fir die auf Grund der Regelungen der § 7 Absatz 5 SGB ||
bzw. § 22 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zwdlftes Buch (SGB Xll in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Dezember 2003 (BGBI. I S. 3022, 3023), das zuletzt gedndert
durch Artikel 7 G. v. 08.05.2024 BGBI. 2024 | Nr. 152) gedndert worden ist) ein Aus-
schluss vom Leistungsbezug nach dem SGB Il bzw. SGB XII gilt, sind von der Gebiihren-
pflicht nach Absatz 1 teilweise befreit. Die Gebihr ermaRigt sich in diesen Fallen auf
den Betrag, welcher in der den Leistungsausschluss begriindenden Sozialleistung zur
Deckung von Unterkunftskosten als Hochstsatz vorgesehen ist.
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Zur Inanspruchnahme der Gebiihrenbefreiung nach den Satzen 1 und 2 ist die jeweils
untergebrachte Person verpflichtet, ihre Anspriiche auf die in § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB
Xl bzw. § 7 Abs. 5 SGB Il genannten Leistungen gegeniiber dem zustandigen Leistungs-
trager geltend zu machen und in diesem Rahmen ihren Mitwirkungspflichten nach den
Regelungen der §§ 60 ff. Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB | in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1975 (BGBI. | S. 3015), das zuletzt durch Artikel 2a
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. | S. 408) geandert worden ist) vollum-
fanglich nachzukommen und dieses auf Anforderung gegeniiber dem Sozialamt in ge-
eigneter Weise nachzuweisen.

Abschnitt V Haftung, Verwaltungszwang und Ordnungswidrigkeiten

§15 Haftung

(1) Die Nutzerin/der Nutzer haftet fir Schaden, die sie/er in der Unterbringungseinrich-
tung, an ihrer Ausstattung, den Anlagen und an zum Gebrauch tberlassenen Gegen-
standen verursacht. Er/Sie haftet auch fiir Schaden, die von Dritten, die sich auf Einla-
dung der Nutzerin/des Nutzers in der Unterbringungseinrichtung aufhalten, oder durch
ein von ihr/ihm eingebrachtes Tier verursacht werden.

(2) Drohende oder bereits aufgetretene Schaden an den Raumen der Unterbringungs-
einrichtung sowie an der Ausstattung, den Anlagen oder an den zum Gebrauch Uberlas-
senen Gegenstande sind dem Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden oder ei-
ner/einem von ihr beauftragten Dritten unverziiglich zu melden. Die Benutzenden
haften fur Schaden, die durch schuldhafte Verletzung der ihnen obliegenden Anzeige-
pflicht entstehen.

(3) Die Haftung der Landeshauptstadt Dresden, ihrer Organe und ihrer Bediensteten
gegenilber der Nutzerin/dem Nutzer und Besucherinnen/Besuchern wird auf Vorsatz
und grobe Fahrldssigkeit beschrankt. Fiir Schaden, die sich die Nutzenden bzw. deren
Besucherinnen/Besucher selbst oder gegenseitig zufligen und Schaden, die durch un-
vorschriftsmaRiges oder unsachgemaBes Verhalten anderer Personen entstehen, liber-
nimmt die Landeshauptstadt Dresden keine Haftung. Ferner wird keine Haftung fir
Verlust, Sachbeschadigung oder Untergang von personlichen Sachen und dem Handge-
pack oder sonstigen eingebrachten Sachen der Benutzenden Gbernommen.
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Die Landeshauptstadt Dresden haftet weiterhin nicht fiir Lieferungen von Versorgungs-
tragern und Brennstofflieferungen, wie auch nicht fiir Versorgungsstérungen in der Be-
reitstellung von Wasser, Gas, Fernwarme und Elektrizitdt. Eine Haftung der Landes-
hauptstadt Dresden besteht auch nicht fir eine gesundheitliche Beeintrachtigung der
Nutzerin/des Nutzers, die insbesondere durch Nutzung der Unterbringungseinrichtung
bei entgegenstehender geistiger oder korperlicher Verfassung entsteht.

§16 Verwaltungszwang

(1) Rdumt die Nutzerin/der Nutzer nach angeordneter Umsetzung in eine andere Un-

terbringungseinrichtung oder Beendigung des Benutzungsverhaltnisses die Unterbrin-
gungseinrichtung nicht, so kann diese Rdumung durch unmittelbaren Zwang vollzogen
werden. Riickstandige Benutzungsgebiihren, Schadenersatzanspriiche und die Kosten
von Ersatzvornahmen werden durch Vollstreckung beigetrieben.

(2) Die Zwangsmittel der Verwaltungsvollstreckung im Rahmen dieser Satzung werden,
soweit nicht abweichend geregelt, nach Mal3gabe des SachsVwVG angewendet.

§17 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemal § 124 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen
((SachsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Marz 2018, SachsGVBI., S.
62, zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SachsGVBI. S. 500) geéan-
dert)) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

a) Unterbringungseinrichtungen nach dieser Satzung anderen als in der Zu-
weisung benannten Personen und Dritten zum Gebrauch liberlasst,

b) den Aufenthalt von Personen, die gegen die Regelung der Heim- und
Hausordnung verstoRen, in dem ihr/ihm zugewiesenen Wohnraum dul-
det,

¢) die Unterbringungseinrichtung zu anderen als Wohnzwecken verwendet,

d) entgegen des Verbotsin § 11 Abs. 1 der Satzung Tiere hilt,

e) entgegen des Verbots aus § 12 Abs. 1 der Satzung ohne vorherige schriftliche
Genehmigung Veranderungen an den Unterbringungseinrichtungen, der
Ausstattung, den Anlagen oder den zum Gebrauch (iberlassenen Gegenstan-
den vornimmt oder

f) Waffen, insbesondere Hieb-, Stich- oder Schusswaffen, sowie Betaubungs-
mittel, deren Besitz gemaR der geltenden Rechtslage nicht jedermann un-
eingeschrankt erlaubt ist, in die Unterbringungseinrichtung einbringt.
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(2) Ordnungswidrigkeiten gemafR Abs. 1 kénnen gemal § 124 der SachsGemO in Ver-
bindung mit § 17 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten (OWiG — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 14. Méarz 2023 (BGBI. | Nr. 73) gedndert worden ist) mit einer GeldbulRe
von 5,00 Euro bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden, sofern die Zuwiderhandlung nicht
nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. Wird eine Strafe nicht ver-
hangt, gilt § 21 Abs. 2 OWiG.

Abschnitt VI Speichern von Daten und Schlussbestimmungen

§18 Speicherung von Daten

(1) Zur Bearbeitung der Zuweisung und zur weiteren (sozialen) Betreuung im Zusam-
menhang mit dem 6ffentlich-rechtlichen Benutzungsverhaltnis werden auf Grundlage
von § 11 SachsFIUAG, § 8 SachsSpAEG, der Artikel 5 und 6 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
natlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) sowie des § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchfiihrung der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates zum Schutz natlrlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (SachsDSDG) in Verbindung mit dieser Satzung
insbesondere folgende personenbezogene Daten, sofern sie im Einzelfall bendtigt wer-
den, durch die Landeshauptstadt Dresden verarbeitet im Sinne des § 3 Abs. 1 des
SachsDSDG:

Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand, Herkunftsland, Pass- bzw.
Personalausweis-Nr. und Ausstellungsdatum, bisherige Wohnanschrift der Nutzer/-in,
deren Verwandtschaftsverhiltnis zu den Nutzern sowie festgestellte meldepflichtige
Krankheiten nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG vom 20. Juli 2000 BGBI. I S.
1045), zuletzt geandert durch Artikel 8v des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (BGBI. |
Nr. 359) gedndert worden ist).

(2) Die Loschung der erhobenen Daten richtet sich nach den unter Abs. 1 benannten
speziellen Vorschriften, im Ubrigen nach der Aktenordnung der Landeshauptstadt
Dresden in der jeweils gliltigen Fassung.

(3) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die Nutzenden liber die Auf-
nahme der in Abs. 1 genannten Daten in die automatisierte Datei unterrichtet.
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§19 Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt gemaR § 4 Abs. 3 Satz 2 SdchsGemO am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Sie ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Unterbringungssatzung
vom 11. Juni 2021, zuletzt geandert in Nr. e15-03-2024 vom 5. Marz 2024.

Dresden, 17. April 2025

gez. Dirk Hilbert
Oberbiirgermeister
der Landeshauptstadt Dresden
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5.8

Anlage 1
Ubersicht der Unterbringungseinrichtungen nach § 3 Abs.1

a) fir den Personenkreis nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a)

- BauhofstraBe 11

- Emerich-Ambros-Ufer 59
- Florastralie 16

- HechtstraRe 10

- HubertusstraBe 36¢

- Kipsdorfer Stralle 112

- MathildenstralRe 15

- Podemusstralle 9

- Prohliser Allee 3 und 5

- Zur Wetterwarte 34

b) flir den Personenkreis nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b) bis f)

- Alexander-Herzen-StralSe 64
- AmWerk 1

- Altgorbitzer Ring 69

- Alttorna 3k

- Bautzner Str. 123

- Buchenstrale 15 b

- FlorastralBe 16

- GeystraBe 27

- Gustav-Hartmann-StrafRe 4
- Heidenauer StralBe 49

- Hermann-Mende-Strafle 1
- IndustriestraRe 11

- KatharinenstraRe 9

- Lingneralle 3

- LockwitztalstraRe 60/60a
- Lobtauer Str. 31

- Lowenhainer Stralle 27

- Sachsenplatz 10

- PodemusstraRe 9

- ProvianthofstralRe 2+4

- Tharandter Strafle 8

- Wachwitzer Hohenweg 1a
- Windmihlenstralte 59
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Unterbringungssatzung

Anlage 2

Gebiihrenverzeichnis
gemaR § 14 Abs. 2 der Satzung der Landeshauptstadt Dresden iiber die Un-
terbringung besonderer Bedarfsgruppen (Unterbringungssatzung)

Gebiihr je
Nr. | Gegenstand Person und Monat
der Unterbringung

1. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a)
1.1 | Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 3 1.104,03 EUR

Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach §§ 4, 431,90 EUR
1.2 | 6Abs.2
1.3 | Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 5 20,00 EUR pro Tag
1.4 | Nutzung von Unterbringungseinrichtungen nach § 6 Abs. 1 1.104,03 EUR
) Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe

) b) und ¢)

Nutzung von Unterbringungseinrichtungen
21 ). fir die ersten zwolf Monate der Unterbringung 1'178’32 EUE
2.2 | - nach Ablauf des in Nr. 2.1 genannten Zeitraumes 365,86 EU
3. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d)

Nutzung von Unterbringungseinrichtungen 1.365,86 EUR
4. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe e)

Nutzung von Unterbringungseinrichtungen 1.365,86 EUR
5. Unterbringung von Personen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe f)

Nutzung von Unterbringungseinrichtungen 1.365,86 EUR

Hinweis: Die fiir die individuelle bzw. polizeirechtliche Betreuung der untergebrach-
ten Personen entfallenden Kosten sind kein Bestandteil der Benutzungsgebihren.
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	(2) Bei Auszug aus einer Gewährleistungswohnung erhält die Nutzerin/der Nutzer eine Bescheinigung des Sozialamtes über die Begleichung der Gebührenschuld, sofern diese getilgt wurde. Diese Bescheinigung dient bei der Vermittlung in eigenen Wohnraum zu...
	§ 5 Unterbringung infolge des Auftretens höherer Gewalt
	(1) Zur Abwendung von Wohnungslosigkeit infolge höherer Gewalt, ausgenommen sind Großschadensereignisse und Katastrophen, hält die Landeshauptstadt Dresden in geeignetem Umfang Wohnraum vor.
	(2) Innerhalb der Sprechzeiten erfolgt die Zuweisung durch das Sozialamt. Hierzu haben sich die Betroffenen in den Diensträumen einzufinden. Außerhalb der Sprechzeiten des Sozialamtes erfolgt die Unterbringung durch das Brand- und Katastrophenschutzam...
	§ 6 Unterbringung in Wohnungen und sonstigen Unterkünften außerhalb von       Übergangswohnheimen
	(1) Als sonstige Unterkünfte gelten Objekte, die durch die Landeshauptstadt Dresden angemietet werden oder in ihrem Eigentum stehen und der Unterbringung dienen oder durch einen Dritten für den Nutzungszweck zur Verfügung gestellt werden.
	(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wohnungen, die zum Zwecke der Unterbringung für die Personenkreise nach § 1 Abs. 2 Buchstabe b) bis f) der Satzung zur Verfügung gestellt werden.
	§ 7 Art, Beginn und Dauer des Benutzungsverhältnisses
	(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Unterbringungseinrichtung oder in Räume bestimmter Art und Größe aufgrund dieser Satzung besteht nicht. Das Benutzungsverhältnis wird...
	(2) Die Zuweisung hat vorübergehenden Charakter und wird befristet begründet. Liegen die Benutzungsvoraussetzungen nach Ablauf der Befristung weiterhin vor und wurde der Nachweis zur Begleichung der bisherigen Gebührenschuld durch die Nutzerin/den Nut...
	(3) Vor Aufnahme hat der Nutzer/die Nutzerin von sich aus auf etwaige Gefährdungen anderer Nutzer/-innen, insbesondere durch ansteckende Krankheiten, hinzuweisen. Unbeschadet hiervon kann das Sozialamt bei konkreten Anhaltspunkten vor der Aufnahme den...
	§ 8 Ende des Benutzungsverhältnisses und Umsetzung
	(1) Will die Nutzerin/der Nutzer das Benutzungsverhältnis vorfristig beenden, hat sie/er dies rechtzeitig, spätestens einen Tag vor Beendigung, gegenüber dem Sozialamt anzuzeigen. Für den Personenkreis nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d) der Satzung ist vor ...
	(2) Das Benutzungsverhältnis soll durch die Landeshauptstadt Dresden beendet werden, wenn die Nutzerin/der Nutzer
	(3) Die Umsetzung der Nutzerin/des Nutzers in eine andere Unterbringungseinrichtung ist auch ohne deren/dessen Einwilligung insbesondere dann möglich, wenn
	(4) Das Sozialamt kann befristet oder dauerhaft ein Hausverbot für einzelne Unterbringungsobjekte aussprechen, sofern von der Nutzerin/dem Nutzer Beeinträchtigungen oder Gefahren für andere Nutzer/-innen oder das Personal der Unterbringungseinrichtung...
	(5) Bei Umsetzung in eine andere Unterbringungseinrichtung, Beendigung des Benutzungsverhältnisses oder der Aussprache von Hausverboten haben die Nutzer/-innen die Unterkunft von persönlichen Gegenständen beräumt und besenrein zu übergeben. Alle Schlü...
	§ 9 Weisungsrecht, Betretungsrecht
	(1) Die Nutzerin/der Nutzer hat den Anforderungen dieser Satzung und den darauf basierend ergehenden Weisungen des Sozialamtes der Landeshauptstadt Dresden und der/des beauftragten Dritten, welcher/welchem die Aufgaben durch das Sozialamt übertragen w...
	(2) Die mit den Aufgaben der unteren Unterbringungsbehörde in der Landeshauptstadt Dresden betrauten Mitarbeiter/-innen und die/der in diesem Rahmen beauftragte Dritte sind grundsätzlich berechtigt, die Räumlichkeiten der Nutzerin/des Nutzers zu betre...
	§ 10 Mindestanforderungen an die Unterbringung, Einbringen von Sachen
	(1) Die Unterbringung der Benutzer richtet sich nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Mindestempfehlungen zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (VwV Unterbringung) vom 24. April 201...
	(2) Der Nutzerin/dem Nutzer ist nur die Mitnahme von Handgepäck in die Unterbringungseinrichtung gestattet. Ausnahmen hiervon bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Sozialamtes der Landeshauptstadt Dresden oder des/der beauftragte/-n Dritte/-n. § ...
	(3) Gegenstände, welche ohne die Genehmigung nach Absatz 2 in die Unterbringungseinrichtungen eingebracht werden, können beschlagnahmt und umgehend verwertet bzw. durch die Landeshauptstadt Dresden oder einer/eines von ihr beauftragten Dritten auf Kos...
	(4) Bei Beendigung des Aufenthaltes sollen zurückgebliebene Gegenstände einen Monat in Verwahrung der Landeshauptstadt Dresden oder einer/eines von ihr beauftragten Dritten genommen werden. Nach Ablauf des Monats ist die/der beauftragte Dritte berecht...
	(5) Die Nutzerin/der Nutzer ist verpflichtet, in den Unterbringungseinrichtungen gefundene fremde Gegenstände an den/die beauftragte/-n Dritte/-n oder dem Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden zu übergeben.
	§ 11 Tierhaltung
	(1) Das Halten von Tieren ist in den Unterbringungseinrichtungen nicht gestattet.
	(2) Entfernt eine Nutzerin/ein Nutzer ein gehaltenes Tier nach Aufforderung nicht in angemessener Frist, ist die/der beauftragte Dritte berechtigt, die Unterbringung des Tieres in einem Tierheim auf Kosten der Nutzerin/des Nutzers zu veranlassen.
	(3) Abweichend von Absatz 1 kann das Sozialamt das Halten eines Blindenführ-, Behindertenbegleit-, Assistenz- oder Signalhundes in einer Unterbringungseinrichtung widerruflich genehmigen, soweit dies im Einzelfall für ein selbstbestimmtes Leben der un...
	§ 12 Umgang mit Unterbringungseinrichtungen und Veränderungen
	(1) Die Nutzerin/der Nutzer haben die Unterbringungseinrichtung und die Ausstattung sowie die Anlagen und die zum Gebrauch überlassenen Gegenstände pfleglich und schonend zu behandeln.
	(2) Der Nutzerin/dem Nutzer der Unterbringungseinrichtungen sind Veränderungen jeglicher Art an der Unterbringungseinrichtung, der Ausstattung, den Anlagen oder den zum Gebrauch überlassenen Gegenständen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung d...
	(3) Werden von der Nutzerin/dem Nutzer ohne Zustimmung der Landeshauptstadt Dresden oder der/des beauftragten Dritten Veränderungen vorgenommen, hat die Nutzerin/der Nutzer nach Aufforderung den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Kommt die Nut...
	§ 13 Finanzierung drittbetriebener Unterbringungseinrichtungen
	(1) Bedient sich die Landeshauptstadt Dresden bei der Erfüllung der ihr obliegenden gesetzlichen Pflichtaufgabe einer/eines Dritten, zahlt sie an diese/diesen für Unterbringungseinrichtungen nach § 3 dieser Satzung einen Kostensatz je belegtem Platz u...
	(2) Der jeweilige Kostensatz wird einrichtungsspezifisch in einem standardisierten Verfahren unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ermittelt. Er enthält die zum Betrieb der Unterbringungseinrichtung notwendigen Kosten.
	§ 14 Entstehung, Erhebung, Fälligkeit und Höhe der Benutzungsgebühren
	(1) Für die Benutzung der Unterbringungseinrichtungen werden Benutzungsgebühren unter Beachtung von § 10 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes ((SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Arti...
	(2) Für die Nutzung von Unterbringungseinrichtungen wird eine Benutzungsgebühr je Person und Monat der Unterbringung erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem als Anlage 2 beigefügten Gebührenverzeichnis, welches Bestandteil dieser Satzung ist. Besteht ...
	(3) Mit Erhebung einer Benutzungsgebühr wird diejenige/derjenige, die/der durch das Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden in eine Unterbringungseinrichtung zugewiesen oder in ihr aufgenommen wurde, zum Abgabenschuldner. Für minderjährige Nutzerinnen/...
	(4) Die Benutzungsgebühr wird durch einen Gebührenbescheid festgesetzt. Die Benutzungsgebühr ist zehn Tage nach Zugang des Gebührenbescheides fällig. Abweichende Regelungen zugunsten der Nutzerin/des Nutzers können durch Bescheid geregelt werden.
	§ 14a Befreiung und Ermäßigung der Benutzungsgebühren für den Personenkreis nach § 1 Abs. 2 lit. e
	(1) Soweit eine untergebrachte Person im Rahmen des Asylbewerberleistungsrechts Leistungen der Unterkunft als Sachleistung erhält und die Landeshauptstadt Dresden sich gegenüber der Nutzerin/dem Nutzer zur Kostenübernahme verpflichtet hat, ist sie/er ...
	(2) Für Personen mit sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit gilt für die Kostenbeteiligung nach Absatz 1 Satz 3 ein Höchstwert, welcher sich – nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 – aus den aktuell geltenden Richtwerten des schlüssigen Konzeptes fü...
	1. im Falle der Unterbringung in Einrichtungen nach §§ 3 Absatz 1, 6 Absatz 1 [Übergangswohnheim] dieser Satzung – ein Höchstwert in Höhe von 50 vom Hundert der Summe aus den Basiswerten für die Bruttokaltmiete und Heizkosten und
	2. im Falle der Unterbringung in einer Einrichtung nach § 6 Absatz 2 [Wohnung] dieser Satzung – ein Höchstwert in Höhe von 70 vom Hundert der Summe aus den Basiswerten für die Bruttokaltmiete und Heizkosten.
	(3) Personen in Ausbildung, für die auf Grund der Regelungen § 2 Absatz 1 AsylbLG, § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB XII ein Ausschluss vom Leistungsbezug nach dem AsylbLG gilt, sind insoweit von der Gebührenpflicht nach § 14 Abs. 2 ganz oder teilweise befreit...
	Die Gebührenbefreiung nach den Sätzen 1 und 2 stellt eine freiwillige Leistung der Landeshauptstadt Dresden im Sinne des § 2 Absatz 1 SächsGemO dar. Zur Inanspruchnahme der Gebührenbefreiung nach den Sätzen 1 und 2 ist die jeweils untergebrachte Perso...
	§ 14b Ermäßigung der Benutzungsgebühren für die übrigen Personenkreise  nach § 1 Abs. 2
	§ 15 Haftung
	(1) Die Nutzerin/der Nutzer haftet für Schäden, die sie/er in der Unterbringungseinrichtung, an ihrer Ausstattung, den Anlagen und an zum Gebrauch überlassenen Gegenständen verursacht. Er/Sie haftet auch für Schäden, die von Dritten, die sich auf Einl...
	(2) Drohende oder bereits aufgetretene Schäden an den Räumen der Unterbringungseinrichtung sowie an der Ausstattung, den Anlagen oder an den zum Gebrauch überlassenen Gegenstände sind dem Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden oder einer/einem von ihr...
	(3) Die Haftung der Landeshauptstadt Dresden, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber der Nutzerin/dem Nutzer und Besucherinnen/Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die Nutzenden bzw. deren Besuch...
	§ 16 Verwaltungszwang
	(1) Räumt die Nutzerin/der Nutzer nach angeordneter Umsetzung in eine andere Unterbringungseinrichtung oder Beendigung des Benutzungsverhältnisses die Unterbringungseinrichtung nicht, so kann diese Räumung durch unmittelbaren Zwang vollzogen werden. R...
	(2) Die Zwangsmittel der Verwaltungsvollstreckung im Rahmen dieser Satzung werden, soweit nicht abweichend geregelt, nach Maßgabe des SächsVwVG angewendet.
	§ 17 Ordnungswidrigkeiten
	(1) Ordnungswidrig gemäß § 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen ((SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018, SächsGVBl., S. 62, zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert)) hande...
	(2) Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 können gemäß § 124 der SächsGemO in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset...
	§ 18 Speicherung von Daten
	(1) Zur Bearbeitung der Zuweisung und zur weiteren (sozialen) Betreuung im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis werden auf Grundlage von § 11 SächsFlüAG, § 8 SächsSpAEG, der Artikel 5 und 6 der Verordnung (EU) 2016/679 des ...
	(2) Die Löschung der erhobenen Daten richtet sich nach den unter Abs. 1 benannten speziellen Vorschriften, im Übrigen nach der Aktenordnung der Landeshauptstadt Dresden in der jeweils gültigen Fassung.
	(3) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die Nutzenden über die Aufnahme der in Abs. 1 genannten Daten in die automatisierte Datei unterrichtet.
	§ 19 Schlussbestimmungen
	(1) Diese Satzung tritt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Unterbringungssatzung vom 11. Juni 2021, zuletzt geändert in Nr. e15-03-2024 vom 5. März 2024.
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